
 

 

 
 

18. Mai 2016 

 
 

Aufnahme ins Bundesrealgymnasium Wörgl 
 

Sollten aus Platzgründen nicht alle AufnahmswerberInnen aufgenommen werden können, 

wird folgendermaßen1 verfahren: 

� Die AufnahmswerberInnen werden nach einer Leistungszahl2, die aus den Noten 

des Jahreszeugnisses der 3. Klasse, falls dieses vorgelegt wird, und der Schul-

nachricht der 4. Klasse errechnet wird, gereiht. 

� Bei gleicher Leistungszahl werden AufnahmswerberInnen mit Geschwistern an 

der Schule zuerst aufgenommen, weiters die Wohnortnähe3 und Leistungs-

entwicklung4 berücksichtigt. 

 
  

 
 HR Mag. Dr. Johann Fellner 
 Direktor 
 
 
 
 

                                                 
1 SGA-Beschluss vom 18. Mai 2016 basierend auf  der Aufnahmsverfahrensverordnung (24. August 2006), in 
der die Kriterien (erbrachte Leistungen, Geschwister, Wohnortnähe, Leistungsentwicklung) festgelegt sind. 
2 Summe aus Deutsch- und Mathematiknote mal 3, Sachunterrichtsnote mal 2, restliche Noten (ohne Religion) 
mal 1. Die so errechneten Teilleistungszahlen werden dann zur Leistungszahl aufsummiert. Falls das Jahres-
zeugnis der 3. Klasse nicht vorliegt, wird die Teilleistungszahl aus der Schulnachricht der 4. Klasse verdoppelt. 
3 Aufnahmswerberinnen und Aufnahmswerber, deren Schulweg zu einer anderen Schule gleicher Schulart kürzer 
oder weniger gefährlich und deren Aufnahme in diese Schule möglich ist, werden zuerst abgewiesen. 
4 Verbesserung bzw. Verschlechterung vom Jahreszeugnis der 3. Klasse zur  Schulnachricht der 4. Klasse 


